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SACHSEN

21 Wohn- und Geschäftshaus (ehem. Postgebäude)
09380 Thalheim (Erzgebirge)
Untere Bahnhofstraße 32b

Lage: Thalheim, mit ca. 6.000 Einwohnern, liegt im Erzgebirge 
ca. 20 km südwestlich von Chemnitz und ist verkehrstechnisch 
gut über die Bundesstraße B 180 und die ca. 8 km entfernte A 72 
angebunden. Das Objekt befindet sich in ruhiger Randlage und 
liegt zwischen den beiden Bahnhöfen der Stadt, welche regel-
mäßige Verbindungen zu nahegelegenen Städten bietet. Der 
Ort bietet eine gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, 
Schulen, Kindertagesstätten und medizinischer Versorgung. 
Die umliegende Bebauung ist durch Wohnbebauung und ver-
einzelt gewerblicher Nutzung geprägt.
Objekt: Denkmalgeschützes, tlw. vermietetes Wohn- und Ge-
schäftshaus. Baujahr des Gebäudes ca. 1937. Die Beheizung 
erfolgt über Gaszentralheizung. Energieausweis entfällt, Aus-
nahmetatbestand des GEG. Das Objekt wurde bis zum Jahr 2012 
von der Deutschen Post als Verteilerzentrum genutzt. Das Ob-
jekt umfasst eine Gewerbeeinheit im EG sowie Anbau sowie 
zwei Wohneinheiten im OG. In der Gewerbeeinheit ist eine ge-
schlechtergetrennte WC-Anlage vorhanden. In den WE Bäder 
mit Wanne und WC. Im EG separates WC. Zusätzlich befinden 
sich im Gebäude mehrere Archiv- und Nebenräume. Im Keller-
geschoss ist ein Luftschutzraum vorhanden. Die beiden zum 
Objekt gehörenden Garagen sind mit neuwertigen elektrischen 
Rolltoren ausgestattet, wobei eine direkt über das Gebäude 
und die zweite separat zugänglich ist. Sanierungsmaßnahmen 
erfolgten nach 1990. Aktuell sind eine Wohnung sowie die Ga-
ragen vermietet. Insgesamt gepflegter Zustand mit tlw. Sanie-
rungsbedarf.
Grundstücksgröße: ca. 640 m²
Wohn-/Gewerbefl.:  4 WE mit insg. ca. 366 m², davon 1 WE mit ca. 

109 m² vermietet, ca. 576 m² Gewerbe- und 
Lagerfläche leerstehend. Insg. ca. 943 m².

Jahresmiete netto: ca. € 4.433, - (für die vermietete WE)
Mindestgebot: € 39.000,-*

tlw. vermietet

Auktion 91 · 6. Juni 2025 · ab 11:00 Uhr · Stephanstraße 41              Plettner & Brecht Immobilien GmbH · Telefon 030. 306 73 40 · www.plettner-brecht.de



23* zzgl. Auktions-Aufgeld auf den Zuschlagspreis · Bitte fordern Sie eine ausführliche Objektbeschreibung an. · info@plettner-brecht.de

SACHSEN

22 Geschäftshaus
08349 Johanngeorgenstadt,
Schreyerallee 2

leerstehend

Lage: Johanngeorgenstadt mit ca. 4.500 Einwohnern ist eine 
Kleinstadt im Erzgebirgskreis. Die Stadt liegt direkt an der 
Grenze zu Tschechien, Zwickau befindet sich ca. 60 km nord-
westlich, Chemnitz ca. 70 km nördlich. Die Stadt hat eine lan-
ge Bergbautradition. Des Weiteren ist Johanngeorgenstadt für 
seine Wintersportmöglichkeiten bekannt, vor allem im Bereich 
Skilanglauf, Skispringen und Schlittenhunderennen. Durch 
das Stadtgebiet verläuft die B 283. Das Objekt befindet sich in 
Stadtrandlage, die Umgebungsbebauung besteht überwiegend 
aus Wohnbebauung sowie Wohn- und Geschäftshäusern. Ge-
genüber des Objektes befindet sich ein REWE-Markt.
Objekt: Denkmalgeschützes ehemaliges Postgebäude nebst 
Garagengebäude mit baugeschichtlicher Bedeutung der frühe-
ren DDR-Architektur. Das Objekt wurde bis vor ca. 4 Jahren von 
der Deutschen Post als Verteilzentrum genutzt. Baujahr des 
Gebäudes ca. 1953. Die Beheizung erfolgt über Fernwärme. V: 
62,2 kWh/(m²*a), Gas, Bj. 1953, E.
Insgesamt befindet sich das Objekt in einem ordentlichen Zu-
stand mit tlw. Sanierungsbedarf.
Grundstücksgröße: ca. 3.719 m²
Gewerbe-/Nutzfl.: insg. ca. 2.534 m²
Mindestgebot: € 145.000,-*

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-02-022.html
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SACHSEN-ANHALT

23 Fünf Kleingartenparzellen
08609 Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch,     
An der Eisenbahn

Lage: Sandersdorf-Brehna mit ca. 14.000 Einwohnern liegt im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld ca. 22 km östlich von Halle (Saale) 
und ca. 12 km südwestlich von Bitterfeld-Wolfen. Der OT Roi-
tzsch liegt in unmittelbarer Nähe der B 183a und der B 100. Die 
A 9 ist in ca. 5 km erreichbar. Mit der Bahn besteht eine Verbin-
dung an die Fernverkehrsknoten Halle (Saale) Hauptbahnhof 
und Leipzig Hauptbahnhof. Der Flughafen Leipzig/Halle ist ca. 
35 km entfernt. Die Grundstücke befindet sich in unmittelbarer 
Nähe des Bahnhofes Roitzsch (Bitterfeld) in einer Kleingarten-
anlage.
Objekt: Fünf Kleingartenparzellen tlw. mit Fremdaufbauten 
innerhalb der Kleingartenanlage „Fortschritt e.V.“. Die Parzellen 
sind über interne Gartenwege erschlossen. Drei der fünf Grund-
stücke weisen jeweils einfache bauliche Anlagen mit gärt-
nerischer Gestaltung auf. Die zwei übrigen Parzellen sind au-
genscheinlich ungenutzt. Auf einer der ungenutzten Parzellen 
befindet sich eine ruinöse Laube, auf dem anderen Grundstück 
steht ein ruinöses Gebäude in Leichtbauweise. Die genutzten 
Parzellen sind mit Strom und Wasser erschlossen. Die Garten-
parzellen sind mit einem Zwischenpachtvertrag an den Klein-
gartenverein verpachtet, der wiederum Unterpachtverträge 
mit den Pächtern abgeschlossen hat.
Grundstücksgröße:  insg. ca. 2.212 m², bestehend aus 5 nicht 

zusammenliegenden Flurstücken.
Jahrespacht netto: ca. € 66, - 
Mindestgebot: € 1.000,-*

verpachtet

Auktion 91 · 6. Juni 2025 · ab 11:00 Uhr · Stephanstraße 41              Plettner & Brecht Immobilien GmbH · Telefon 030. 306 73 40 · www.plettner-brecht.de

Kleingartenanlage „Fortschritt“

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-02-023.html
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GRUNDSTÜCKSMAKLER

M1 Entwicklungsgrundstück für Wohnbebauung 
in gefragter Lage von Berlin-Pankow  

Das Entwicklungsgrundstück befindet sich in bevorzugter Lage 
von Berlin Pankow im Ortsteil Niederschönhausen, in der Nähe 
des Schlossparks, der ein beliebtes Naherholungsziel von Ber-
lin-Pankow darstellt. Auf dem Grundstück befindet sich ein 
leerstehendes, sanierungsbedürftiges Bestandsgebäude, wel-
ches als Doppelhaushälfte an die Bebauung des Nachbargrund-
stückes grenzt. Die angrenzende Doppelhaushälfte ist in den 
letzten Jahren saniert worden.
Für das Grundstück liegt eine Entwurfsplanung vor, die sich auf 
der Basis von § 34 an der Nachbarbebauung orientiert. Die Pla-
nung sieht acht Standardwohnungen mit Größen von 63 m² bis 
87 m² und vier Wohnungen der gehobenen Klasse mit Größen 
von 93 m² bis 145 m² vor. Des Weiteren ist die Schaffung von 
sechs PKW-Stellplätzen auf dem Grundstück geplant. Insge-
samt ist eine Wohnfläche von 1.060 m² geplant, die Projektie-
rung sieht den Abriss des Bestandsgebäudes vor. Der aktuelle 
Bodenrichtwert beträgt 1.000 €/m² Grundstücksfläche. 

Grundstücksgröße:  ca. 1.530 m²
Kaufpreis: € 1.290.000,-*

M2 Attraktives Reihenendhaus in idyllischer Wohnlage
Charmantes Reihenendhaus in attraktiver Lage von Berlin 
Altglienicke. Altglienicke im Südwesten Berlins zeichnet sich 
durch seine Nähe zur Natur aus sowie seine zentrale Lage und 
die gute Anbindung an das Berliner Zentrum. Das attraktive Ob-
jekt besticht durch eine sehr gute Raumaufteilung, durch wel-
che das Reihenhaus speziell für Familien sehr gut geeignet ist. 
Im Erdgeschoss erwartet Sie ein geräumiges Wohnzimmer mit 
offener, hochwertiger Einbauküche mit Markengeräten sowie 
einem Kamin für gemütliche Winterabende. Über die Terrasse 
gelangt man in den großzügigen, attraktiven Garten mit Jacuz-
zi, dieser verbleibt bei Verkauf im Objekt. Ein Gäste-WC sowie 
ein Hauswirtschaftsraum runden das Raumangebot im Erdge-
schoss ab. Im Obergeschoss befinden sich zwei weitere gut be-
lichtete Zimmer sowie ein Wannenbad mit WC. Das ausgebaute 
Dachgeschoss bietet einen großzügigen, offenen Raum, wel-
cher vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bietet. Des Weiteren 
befindt sich im Dachgeschoss ein Abstellraum. Ein PKW-Stell-
platz vor dem Objekt wird als Sondereigntum mitverkauft.

Grundstücksgr.: ca. 165 m² zzgl. ca. 12 m² Stellplatz
Wohnfläche: ca. 126 m² 
Energieausweis: B, 88,9 kwh/(m²*a), Erdgas, Bj. 2005
Kaufpreis: € 515.000,-*

* zzgl. 7,14 % Käuferprovision inkl. 19 % MwSt.

* zzgl. 3,57 % Käuferprovision inkl. 19 % MwSt.

Nachstehend
finden Sie eine 

Auswahl unserer 
Angebote aus dem 

Maklerbereich:

Bei Interesse 
fordern Sie 

unsere kostenlosen 
Exposés an!
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BRANDENBURG

24 Ehemalige Fabrikantenvilla    
03130 Spremberg,
Berliner Straße 65

Lage: Spremberg liegt im Süden des Landes Brandenburg, nahe 
der Grenze zu Sachsen, und gehört zur historischen Region der 
Niederlausitz und bildet das Versorgungszentrum der Region. 
Die Stadt wird von der Spree durchzogen und ist etwa 20 Ki-
lometer südlich von Cottbus und ca. 145 km südlich von Berlin 
gelegen. Durch die Bundesstraßen B 97 und B 156 ist eine gute 
Verkehrsanbindung an die umliegenden Städte sowie an das 
überregionale Verkehrsnetz gegeben. Der Bahnhof Spremberg 
bietet Zugverbindungen nach Cottbus, Dresden und weiter-
führend in größere Ballungsräume. Durch den Rückgang des 
Tagebaus verzeichnete die Stadt einen wirtschaftlichen Struk-
turwandel, heute ist die regionale Wirtschafsstruktur u.a. von 
den Branchen Metallverarbeitung, Energie, Papierherstellung, 
Logistik und Nahrungsgüterproduktion geprägt. 
Das Objekt befindet sich in der Hauptstraße Sprembergs mit 
Blick auf die attraktive Altstadt. Diverse Läden des täglichen 
Bedarfs sowie Restaurants sind fußläufig in kurzer Zeit zu er-
reichen. Die Umgebungsbebauung ist geprägt von gepflegten, 
überwiegend sanierten Mehrfamilien-, Wohn- und Geschäfts-
häusern sowie vereinzelten Gewerbebetrieben. 
Objekt: Prunkvolle, denkmalgeschütze, ehemalige Fabrikan-
tenvilla. Die hochherrschaftliche Villa wurde durch den Tuchfa-
brikanten Adolf Sinapius ca. im Jahr 1880 in Formen des Wiener 
Barock errichtet und diente als repräsentativer Wohnsitz der 
Familie Sinapius. Die Beheizung erfolgt über Ölzentralheizung. 

leerstehend
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Ein Energieausweis entfällt, Ausnahmetatbestand des Ge-
bäudeenergiegesetztes. Die Beletage der Villa wurde im Laufe 
der Jahre als Stadt- und Kreisbibliothek, und zuletzt als Rechts-
anwaltskanzlei genutzt. 
Der repräsentative Eingangsbereich, der mit edlem italieni-
schem Marmor gestaltet ist, vermittelt bereits bei Betreten 
des Gebäudes ein Gefühl von Luxus und Stil. Die imposanten 
Marmorsäulen, die den Entrée-Bereich flankieren, verleihen der 
Villa eine zeitlose Eleganz und unterstreichen den einmaligen 
Charakter des Objektes. Die gut belichteten Räumlichkeiten, 
die überwiegend mit hochwertigem Fischgrätparkett ausge-
stattet sind, verfügen über kunstvolle Stuckdecken sowie tlw. 
Holzverzierungen im Deckenbereich. Im ehem. Dienstbotenbe-
reich stehen nach D/H gentrennte WC-Bereiche zur Verfügung. 
Das Objekt bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, so 
bietet sich die Nutzung als Familienresidenz oder auch alter re-
präsentativer Firmensitz an. 
Der Kellerbereich sowie das Dachgeschoss befinden sich im 
Rohbauzustand, laut Aussage des Veräußerers können För-
dermittel von bis zu € 50.000, - für die Sanierung beantragt 
werden. Insg. gepflegter Zustand (Beletage), im Keller und 
Dachgeschoss sind Sanierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen erforderlich. Auf dem Grundstück stehen ausreichend 
PKW-Stellplätze zur Verfügung. 

Grundstücksgröße: ca. 1.784 m²
Wohn-/Nutz-
Gewerbefläche: ca. 990 m² 
Mindestgebot: € 289.000,-*

Blick vom Objekt in die Altstadthistorische Aufnahme
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BRANDENBURG

25 Wassergrundstück
14669 Ketzin/Havel,
Upstallweg, Flur 5, Flst. 76

vertragsfrei

Auktion 91 · 6. Juni 2025 · ab 11:00 Uhr · Stephanstraße 41              Plettner & Brecht Immobilien GmbH · Telefon 030. 306 73 40 · www.plettner-brecht.de

Lage: Die Kleinstadt Ketzin/Havel mit rd. 6.700 Einwohnern 
liegt im Herzen des Landkreises Havelland, direkt an der Havel 
und ist mit ihrer typisch märkischen Landschaft ein beliebter 
Wohn-, Naherholungs- und Urlaubsort. Die geschichtsträch-
tige Fischerstadt inmitten einer naturbelassenen Fluss- und 
Seenlandschaft bietet viele Sehenswürdigkeiten sowie Ver-
anstaltungen und ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge nach 
Potsdam (ca. 22 km), Brandenburg/Havel (ca. 32 km) und in die 
vielseitige Metropole Berlin (ca. 45 km). Für Ausflüge unter der 
Woche bietet der Ketziner Havelstrand mit seinen Attraktionen 
und freiem Eintritt im Sommer Erfrischung. Des Weiteren la-
den die vielen historischen Bauten zu örtlichen Spaziergängen 
ein. In der Umgebung von Ketzin sind einige mittelständische 
Unternehmen ansässig. Die A 10 (AS Potsdam-Nord) verläuft 
in ca. 16 km Entfernung. Regionalbahnanschluss u. a. Richtung 
Berlin besteht im nahe gelegenen Wustermark (ca. 12 km) so-
wie in Nauen (ca. 17 km). Das Objekt befindet sich in dem seen-
reichen nördlichen Teil Ketzins. Die Umgebung ist ländlich und 
durch Waldgebiete geprägt. Die Innenstadt Ketzins ist lediglich 
wenige Gehminuten entfernt. Dort lassen sich kleinere Läden, 
Restaurants sowie mehrere Supermärkte finden.
Objekt: Unbebautes, idyllisches Grundstück in landschaftlich 
reizvoller Lage. An mehreren Stellen des Grundstückes be-
steht direkter Wasserzugang in die Nebengewässer der Ha-
vel. Der vordere, straßenseitige Grundstücksbereich stellt sich 
als gepflegte Grünfläche dar. Die Grünfläche wird durch vier 
Kleingartenparzellen umrandet. Entlang der südlichen Grund-
stücksseite verläuft ein Landstreifen, der derzeit mit Busch- 
und Baumwerk bewachsen ist. Der gesamte westliche Grund-
stücksbereich stellt sich überwiegend als Wasserfläche dar, 
mittig des Wasserareals befindet sich eine kleine bewachsene 
Insel. Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB) sowie im Land-
schaftsschutzgebiet „Ketziner Bruchlandschaft“. Laut Aussage 
des Veräußerers Ausweisung des Grundstückes als Erholungs-
grundstück (Sondergebiet Erholung).
Grundstücksgröße: ca. 30.492 m²
Mindestgebot: € 79.000,-*

Lageskizze

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-02-025.html
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BRANDENBURG

26 Erholungsgrundstück am Klein Köriser See                    
15746 Groß Köris,
Glanzengarten 39

Lage: Groß Köris mit ca. 2.000 Einwohnern liegt ca. 32 km süd-
lich von Berlin und ca. 18 km von Königs Wusterhausen entfernt. 
Die Berliner Stadtgrenze ist in ca. 25 Minuten mit dem Auto 
zu erreichen. Die Gemeinde stellt mit seinen zahlreichen Seen 
(z. B. Klein Köriser See, Teupitzer See, Pätzer Hintersee) inner-
halb des Naturparks Dahme-Heideseen ein begehrtes Naher-
holungsgebiet dar. Das Grundstück befindet sich unmittelbar 
am Klein Köriser See mit Anbindung zur Dahme Wasserstraße. 
Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich im Ort 
sowie im mit dem Auto 10 Minuten entfernten Königs Wuster-
hausen. Die Umgebungsbebauung ist von Freizeit- und Erho-
lungsgrundstücken geprägt, welche überwiegend mit massi-
ven Bungalows und Ferienhäusern bebaut sind. 
Objekt: Attraktives Erholungsgrundstück in direkter Seelage. 
Das Grundstück wird lediglich durch einen schmalen Uferstrei-
fen vom See getrennt. Das Grundstück ist mit einem massiven 
Bungalow bebaut. Baujahr des Gebäudes ca. 1965. Die Behei-
zung erfolgt über einen Kaminofen. Der Bungalow verfügt über 
einen Raum mit Küchenzeile, über ein Duschbad mit Hand-
waschbecken sowie über ein separates WC. Das Grundstück ist 
des Weiteren mit einem Carport sowie einem Vorratskeller für 
Lebensmittel bebaut. Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB) 
sowie im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans mit 
Ausweisung als Erholungsgrundstück. Erschließung mit Strom, 
Wasser und Abwasser (Abwasser über Sammelgrube, Trink-
wasser über einen Brunnen). Für das Grundstück lag bis zum 
Jahr 2012 eine Baugenehmigung für die 
Errichtung eines neuen Bungalows mit 
einer Nutzfläche von ca. 42 m² vor. Insg. 
gepflegter Zustand. 
Grundstücksgröße:  insg. ca. 1.465 m², 

bestehend aus 3 
zusammenliegen-
den Flurstücken

Nutzfläche: ca. 20 m²
Mindestgebot: € 65.000,-*

vertragsfrei

Zufahrt

Blick auf das Grundstück

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-02-026.html


30

BRANDENBURG

27 Erholungsgrundstück
14624 Dallgow-Döberitz,
Ausbau 2c

Lage: Dallgow-Döberitz, mit ca. 10.000 Einwohnern, ist eine am 
westlichen Stadtrand von Berlin gelegene Gemeinde im Land-
kreis Havelland zwischen Falkensee und der Landeshauptstadt 
Potsdam. Die zentrale Lage und die sehr guten Verkehrsanbin-
dungen machen die idyllische Gemeinde zu einer attraktiven 
Adresse für Wohnen, Freizeit und Gewerbe. Die Berliner City ist 
in ca. 30 Autominuten erreichbar. Die Verkehrsanbindung ist 
durch die B 5 sowie den Regionalbahnanschluss hervorragend, 
sodass Berlin-Spandau in wenigen Minuten erreichbar ist. 
Beliebte Ausflugsziele in der Umgebung sind insbesondere das 
„Karls Erlebnis-Dorf Elstal“, das „Designer-Outlet Berlin“ an der 
B 5, das Naturschutzgebiet „Döberitzer Heide“ und das ehema-
lige Olympische Dorf. Das nahe gelegene Shoppingcenter „Ha-
velpark“ bietet ebenso eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten. 
Die Umgebung ist geprägt von weitläufigen Naturflächen, die 
zu Freizeit- und Erholungsaktivitäten einladen. 
Das Grundstück befindet sich direkt an der Berliner Stadtgren-
ze. Die Badeseen „Kiesteich“ sowie der „Falkenhagener See“
befinden sich in ca. 5 km – 8 km Entfernung. Diverse Geschäfte 
täglichen Bedarfs, Restaurants sowie Schulen, Ärzte, Sport- 
und Spielplätze sind fußläufig kurzfristig zu erreichen. Die un-
mittelbare Umgebungsbebauung ist geprägt von Einfamilien-
häusern.
Objekt: Nahezu rechteckig geschnittenes Erholungsgrund-
stück, welches sich als gepflegte Grünfläche darstellt. Auf dem 
Grundstück befindet sich ein Holzschuppen und WC (Abwasser 
erfolgt über eine Grube), ein freistehender Pool von ca. 3,50 m 
Durchmesser sowie vereinzelte Obstbäume. Die Funktionsfä-
higkeit der Anlagen wurden vom Auktionshaus nicht geprüft. 
In der unmittelbaren Umgebung sind Einfamilienhausbebau-
ungen sowie vereinzelt Gewerbebebauung vorhanden. Die 
ortsüblichen Medien liegen an der Straße an. Das Grundstück 
stellt sich als sehr gepflegt dar.
Grundstücksgröße: ca. 3.360 m²
Mindestgebot: € 125.000,-*

vertragsfrei
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Aussichtsturm „Döbritzer Heide“

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-02-027.html
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BRANDENBURG

28 Erholungsgrundstück
16515 Zühlsdorf,
Flur 3, Flurstück 36

Lage: Zühlsdorf, mit ca. 1.500 Einwohnern, ist ein Ortsteil der 
Gemeinde Mühlenbecker Land im Landkreis Oberhavel. Ge-
prägt von einer wald- und seenreichen Umgebung, bietet der 
Ort eine hohe Lebensqualität im Grünen bei gleichzeitig guter 
Anbindung an die Hauptstadtregion. Durch die Nähe zur Bun-
desstraße, B 33, B 96, der Landstraße L 100 und den Regional-
bahnanschluss in den Nachbarorten sind Berlin und Oranien-
burg schnell erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und 
medizinische Einrichtungen befinden sich in den umliegenden 
Gemeinden. Die waldreiche Landschaft sowie die Nähe zu meh-
reren Seen machen Zühlsdorf zu einem attraktiven Wohnort 
für Naturliebhaber und Erholungssuchende. Das Grundstück
schließt sich an eine Einfamilienhausbebauung an und grenz di-
rekt an den Lubowsee. Zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs befinden sich in der Stadt.
Objekt: Tlw. verwildertes Erholungsgrundstück bewachsen mit 
Erlensaum. Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB). Der süd-
liche Grundstücksbereich wird augenscheinlich vertraglos von 
den davorliegenden Einfamilienhäusern gärtnerisch genutzt.  
Die Zuwegung ist ausschließlich über das Grundstück in erster 
Reihe in der Marxstraße 28 möglich. Eine gesicherte Zuwegung 
besteht nicht. 
Grundstücksgröße: ca. 1.950 m²
Mindestgebot: € 2.500,-*

vertragsfrei

Nicht vergessen!

Einlieferungsschluss für die Herbst-Auktion
am 30. August 2025 ist der 4. Juli 2025.

Selbstverständlich können Sie uns jederzeit Ihr Objekt vorstellen!
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme und beraten sie gerne.
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Lageskizze

Lubowsee

https://www.plettner-brecht.de/immobilienauktionen/fuer-kaeufer/immobilie-suchen-und-finden/objekt/P25-02-028.html




HINWEISE UND BELEHRUNG DES NOTARS

Bei der Versteigerung von Immobilien ist der mit dem Zuschlag zustandekommende Kaufvertrag beurkundungsbedürftig, 
damit er Wirksamkeit erlangt. Der auf den nächsten Seiten abgedruckte Mustertext der Urkunde (in der für das jeweilige Ob-
jekt vervollständigten und individualisierten Fassung) bildet zusammen mit dem vor Abgabe des Meistgebotes in Anwesen-
heit des Notars verlesenen Auslobungstext des jeweiligen Objekts und den ebenfalls im Katalog abgedruckten Allgemeinen 
Versteigerungsbedingungen des Auktionshauses den Inhalt des Kaufvertrages. Der beurkundende Notar Tobias Scheidacker, 
Berlin, gibt Ihnen nachstehend den Mustertext und die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen zur Kenntnis.

Ich weise Sie auch auf Folgendes hin:

Im Rahmen der Grundstücksversteigerungen werden die vom Auktionator gem. § 156 BGB erteilten Zuschläge im Anschluss 
sofort beurkundet. Damit kommt ein bindender, nicht widerruflicher Vertrag zustande. Sie sollten sich daher vorab mit dem 
Gegenstand der Beurkundung genauestens beschäftigen und sich beraten lassen, um sich vor übereilten Handlungen zu 
schützen. 

Die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen und ein Mustertext des Kaufvertrages sind nachstehend in diesem Katalog 
abgedruckt. Bitte prüfen Sie zudem die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen genau. 

Sie können sich während der Beurkundung vertreten lassen. Ich rate Ihnen jedoch, persönlich an der Beurkundung teilzuneh-
men. Nur so besteht die Möglichkeit, dass noch während der Beurkundung dem beurkundenden Notar Fragen gestellt und 
geklärt werden können. Auf diesem Weg wird auch sichergestellt, dass die im Vertrag vorgesehenen Regelungen im Detail 
und in ihrer rechtlichen Tragweite dem wahren Willen der Parteien entsprechen. Die persönliche Teilnahme ist zum Schutz 
der Vertragsparteien der vom Gesetzgeber gewünschte und zudem der kostengünstigste Weg. 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in Beurkundungsgesetz, Geldwäschegesetz und Grunde werbsteuergesetz benö-
tigen wir von Ihnen einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis oder gültigen Reisepass inkl. Meldebescheinigung) 
und Ihre steuerliche Identifikationsnummer. 

Zudem müssen alle Ersteher, die keine natürlichen Personen sind, bereits bei Teilnahme an der Auktion eine Dokumentation 
der Eigentums- und Kontrollstruktur des Erstehers dabeihaben und bei der anschließenden Beurkundung dem Notar zur 
Prüfung vorlegen. Bei der Erstellung einer solchen Übersicht können wir vor Ort aufgrund der zeitlichen Abläufe, aber auch 
fehlender Erkenntnisquellen (z.B. keine Einsicht in das Transparenzregister) nicht helfen bzw. diese vornehmen, so dass eine 
Beurkundung nicht erfolgen kann. 

Erwirbt eine ausländische Gesellschaft, muss sie zwingend im deutschen Transparenzregister oder eines anderen EU-Staa-
tes registriert sein. Diese Registrierung muss dem Notar vor Beurkundung vorgelegt werden. Erfolgt kein schlüssiger Nach-
weis der Registrierung in einem dieser Transparenzregister, ist die Beurkundung abzulehnen.

Sofern Sie sich dazu entschließen sollten, nicht persönlich anwesend zu sein, empfehle ich Ihnen, sich durch eine Person Ihres 
Vertrauens vertreten zu lassen. Dabei handelt es sich um eine Person, die Ihnen persönlich besonders verbunden ist, oder zu 
der Sie aufgrund der bei dieser Person vorhandenen Sachkunde besonderes Vertrauen haben und die einseitig Ihre Interessen 
vertritt, zum Beispiel ein Rechtsanwalt. 

Für den Fall der rechtsgeschäftlichen Vertretung wird darauf hingewiesen, dass für den grundbuchlichen Vollzug die Voll-
macht bzw. die spätere Vollmachtsbestätigung der grundbuchmäßigen Form bedarf (§ 29 Grundbuchordnung). Soweit es 
sich bei einer Vertragspartei um eine ausländische Gesellschaft handelt, ist zudem eine notarielle Vertretungsbescheinigung 
beizufügen, aus der sich ergibt, dass die Gesellschaft existent ist und der Vertreter berechtigt ist, diese Erklärung für die aus-
ländische Gesellschaft abzugeben. Gegebenenfalls muss sowohl die Vollmachtsbestätigung des ausländischen Notars als 
auch die Vertretungsbescheinigung des ausländischen Notars mit einer Apostille versehen werden. 

Da die vorstehenden Hinweise zur Teilnahme und Vertretung nur Empfehlungen sind, habe ich zu dieser Fragestellung mit 
Ausnahme dieses Hinweises keine weitergehende Einwirkungsmöglichkeit. Bitte nutzen Sie im Zweifelsfalle die Möglich-
keit, sich im Vorfeld auch mit mir in Verbindung zu setzen, wenn Sie Fragen zum Verfahren der Auktion, zum Beurkundungs-
verfahren, zum Kaufvertrag oder zum Inhalt der hier abgedruckten Texte sowie zu einer etwaigen Vertretung beim Verfahren 
haben sollten. Beachten Sie aber bitte, dass ich als Notar nur zu Rechtsfragen belehren; eine Beratung zu wirtschaftlichen 
oder steuerlichen Fragen erfolgt durch mich weder allgemein noch für tatsächliche Fragen zu einzelnen Objekten. 

Auch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Geldwäschegesetz die Notare im Rahmen der Beurkundung von Grund-
stückskaufverträgen verpflichtet, den bzw. die jeweils wirtschaftlich Berechtigten an dem Geschäft und die Herkunft der 
eingesetzten Mittel zu ermitteln. Werden diese Angaben verweigert, muss der Notar die Beurkundung ablehnen. Für den Fall, 
dass der Notar von einem nach dem Geldwäschegesetz relevanten Sachverhalt weiß, hat er den Sachverhalt unverzüglich der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zu melden.

Notar Tobias Scheidacker
Kurfürstendamm 31
10719 Berlin
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1) (Mitarbeiter des Auktionshauses)

handelnd für die

Plettner & Brecht Immobilien GmbH, Berlin
Kirschenallee 20 in 14050 Berlin,

- nachstehend „Auktionshaus“ genannt -,

2) (Auktionator)

- nachstehend „Auktionator“ genannt -.

Der Auktionator und die Erschienene zu 1) handeln zugleich für

(Veräußerer)

- nachstehend „Veräußerer“ genannt -,

aufgrund Vollmacht vom ?? - UR-Nr. ?? des Notars ?? - in Verbindung 
mit dem Einlieferungsvertrag.

3) (Ersteher)

- nachstehend „Ersteher“ genannt -.

Der Notar befragte die Erschienenen, ob er oder eine der mit ihm be-
ruflich verbundenen Personen in einer Angelegenheit, die Gegenstand 
dieser Beurkundung ist, außerhalb des Notaramtes tätig war oder ist; 
dies wurde verneint.

Die Erschienenen schlossen folgenden

Kaufvertrag:

§ 1 Verkauf

1)  In der heutigen Grundstücksversteigerung kommt das 
Grundstück in

??,
eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts ??

von ?? Blatt ?? Flur ?? Flurstück ??

- nachstehend „Grundstück“ genannt -

  zum Aufruf. Der Versteigerung liegen die Anlage 1 und 
die Versteigerungsbedingungen vom 15.10.2024 (UR-Nr. 
285/2024 des Notars Patrick Heidemann, Berlin) zugrunde. 
Die Anlage 1 wurde verlesen und genehmigt. Die Versteige-
rungsbedingungen sind bekannt und liegen in beglaubigter 
Abschrift vor; auf Verlesen und Beifügen wird verzichtet. 

2) Der Ersteher gibt das Meistgebot in Höhe von 
€ ??

- in Worten: Euro ?? - 
ab.

  Der Auktionator erteilt ihm nach dreimaligem Aufruf zu die-
sem Meistgebot den Zuschlag. 

  Mit dem Zuschlag und dieser Beurkundung kommt gemäß 
§ 156 BGB ein Kaufvertrag zu den Bedingungen der Anlage 
1, der Versteigerungsbedingungen und mit dem Meistgebot 
als Kaufpreis zustande.

Die Niederschrift wurde bis hierher in Gegenwart des Notars verlesen, 
genehmigt und eigenhändig unterschrieben: 

Nunmehr entfernte sich der Auktionator. Bei den folgenden Erklärun-
gen werden er und der Veräußerer durch die Erschienene zu 1) vertre-
ten. Die Beurkundung wurde sodann fortgesetzt.

§ 2 Zahlungsverpflichtung

Der Ersteher verpflichtet sich zur Leistung einer Bietungssicherheit 
auf den Kaufpreis durch ?? Barzahlung ?? Scheck, und zwar in Höhe von 
€ ??

Der Ersteher verpflichtet sich, den vollständigen Kaufpreis bis zum ?? 
(sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vorgesehen ist ein Monat 
nach dem Zuschlag) auf einem Treuhandkonto oder Notaranderkonto 
des amtierenden Notars unabhängig vom Vorliegen einer zur Wirksam-
keit des Vertrages notwendigen Genehmigung zu hinterlegen.

Der Notar wies darauf hin, dass nur bei der Hinterlegung auf einem No-
taranderkonto der Schutz durch die gesetzlich vorgeschriebene Haft-
pflichtversicherung des Notars und den Vertrauensschadenfonds der 
Notarkammern besteht und die Überwachung der Auszahlungsreife 
durch den Notar sowie das Aussonderungsrecht im Insolvenzfall si-
chergestellt ist.

§ 3 Aufgeld

1)  Der Ersteher verpflichtet sich, das Aufgeld des Auktionshau-
ses unabhängig vom Vorliegen einer für die Wirksamkeit des 
Vertrages notwendigen behördlichen oder gerichtlichen Ge-
nehmigung oder Verwalterzustimmung sofort zu zahlen, und 
zwar in Höhe von € ??.

2)  Bei endgültiger Verweigerung einer solchen Genehmigung 
oder Verwalterzustimmung oder bei Rücktritt gemäß § 9 ist 
das Auktionshaus verpflichtet, das Aufgeld zurückzuzahlen.
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§ 4 Vollstreckungsunterwerfung

Wegen der vorstehenden Zahlungsverpflichtungen 
a) gemäß § 2 und
b) gemäß § 3 Absatz 1)
nebst jährlichen Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem je-
weiligen Basiszinssatz ab dem jeweiligen Fälligkeitstermin - wegen 
des Aufgeldes aus vollstreckungsrechtlichen Gründen ab heute - un-
terwirft sich der Ersteher der sofortigen Zwangsvollstreckung und 
ermächtigt den Notar, dem Gläubiger bei Fälligkeit eine vollstreckbare 
Ausfertigung zu erteilen, sofern keine Zahlung bzw. Hinterlegung er-
folgt ist. Der Notar wies darauf hin, dass Zinsen ungeachtet der vorste-
henden Regelung erst ab Verzug geschuldet werden.

§ 5 Vollzugsvollmacht

Die Parteien erteilen den Notariatsangestellten

(Namen der bevollmächtigten Mitarbeiter)

- jeweils  einzeln -

unwiderruflich Vollmacht unter Ausschluss einer persönlichen Haftung 
und unabhängig von der Wirksamkeit der weiteren Vereinbarungen 
in dieser Urkunde für Auflassung, Eintragung und Löschung einer 
Vormerkung und alle sonstigen Anträge und Bewilligungen für den 
Vollzug dieser Urkunde gegenüber dem Grundbuchamt.

§ 6 Übergabe / Teilunwirksamkeit / Sonstiges

1)  Die Übergabe von Gefahr, Nutzen und Lasten erfolgt gemäß 
Nr. 10 der Versteigerungsbedingungen an dem Monatsersten, 
der der vollständigen Hinterlegung des Kaufpreises folgt.

2)  Bei etwaiger Teilunwirksamkeit soll dieser Vertrag im 
Übrigen wirksam bleiben.

3)  Der Ersteher hat das Grundstück ?? besichtigt ?? nicht 
besichtigt ?? von außen besichtigt.

§ 7 Grundbuchstand

1) Der Grundbuchstand ergibt sich aus der Anlage 1.

2) Der Verkauf erfolgt zu den Bedingungen der Anlage 1.

§ 8 Belehrungen, Hinweise und Vollzug

1)  Der Notar belehrte über die Vorschriften des Grunder-
werbsteuergesetzes und wies auf die bestehenden 
Vorkaufsrechte hin. ?? Die Wirksamkeit des Vertrages 
hängt von der Erteilung der (u.U. im Einzelfall erforderlichen 
Genehmigung) ab.

2)  Der Notar wies darauf hin, dass die bedingte 
Rückzahlungspflicht gemäß § 3 (2) nicht gesichert ist und 
belehrte über Sicherungsmöglichkeiten, die jedoch nicht 
gewünscht wurden.

3)  (Hinweise und Belehrungen des Notars, abhängig vom 
Einzelfall)

?) (im Einzelfall besondere Regelungen)

  ?) Der Notar wird mit dem Vollzug gemäß Ziffer 16, 17 der 
Versteigerungsbedingungen beauftragt und ermächtigt, 
dem Auktionshaus Auskunft über den jeweiligen 
Bearbeitungsstand zu erteilen.

Die Parteien beantragen gegenüber dem Grundbuchamt gemäß Nr. 
31000 Abs. (3) Ziffer 2 KV GNotKG/ § 55 GBO die kostenfreie Erteilung 
von Abschriften aller Eintragungsmitteilungen unmittelbar an sich.

§ 9 Rücktrittsrecht

Für den Fall der Ausübung eines Vorkaufsrechtes steht dem Veräußerer 
ein Rücktrittsrecht zu.

Der Notar wird beauftragt, den Berechtigten in Betracht kommender 
Vorkaufsrechte eine Abschrift dieser Urkunde zu übersenden bzw. 
zuzustellen und wird ermächtigt, die entsprechenden Negativzeugnisse 
oder den Verzicht über die Ausübung des Vorkaufsrechtes für die 
Beteiligten entgegenzunehmen.

§ 10 Gemeinschaftsverhältnis

Die Ersteher haften und unterwerfen sich gem. § 4 als Gesamtschuld-
ner und erwerben das Grundstück

?? zu gleichen ideellen Anteilen.

?? zu folgenden ideellen Anteilen:

?? (falls GbR) Der Ersteher und dessen Gesellschafter haften 
und unterwerfen sich gem. § 4 als Gesamtschuldner der so-
fortigen Zwangsvollstreckung.

§ ?? Kostensicherheit

Der Ersteher verpflichtet sich, die Kostensicherheit gemäß dem 2. Ab-
satz von Nr. 6 der Versteigerungsbedingungen in Höhe von ?? 15% des 
Kaufpreises ?? € 2.000,00 - sofort an das Auktionshaus zu zahlen und 
unterwirft sich auch insoweit -?? als Gesamtschuldner - der sofortigen 
Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen mit der Ermächti-
gung an den amtierenden Notar, dem Auktionshaus jederzeit auch in 
soweit eine vollstreckbare wwAusfertigung zu erteilen.
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Ich gebe die nachstehende Erklärung sowohl im eigenen Namen 
als auch in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Plettner & 
Brecht Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin für diese Gesellschaft – 
nachstehend „Auktionshaus“ genannt – ab.
Für die von mir in meiner Eigenschaft als Grundstücksversteigerer 
oder anderen Auktionatoren – nachstehend „Auktionator“ genannt 
– unter Mitwirkung des Auktionshauses durchzuführenden Ver-
steigerungen von fremden Grundstücken, Grundstücksteilen und 
grundstücksgleichen Rechten gelten folgende

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN

1.   a) Jeder Veräußerer, der ein Grundstück, Grundstücksteil oder 
grundstücksgleiches Recht – nachstehend „Objekt“ genannt – 
dem Auktionshaus zur Versteigerung anvertraut, ist verpflich-
tet, das Verkaufsangebot bis zur Beendigung des Versteige-
rungstermins aufrecht zu erhalten, bzw. bei Vereinbarung eines 
Nachverkaufes bis zum Ende der Nachverkaufsfrist. Sofern im 
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Nachver-
kaufsfrist 2 Monate ab dem letzten Versteigerungstag. Wenn 
ein Nachverkauf vereinbart ist, dürfen Auktionator und Aukti-
onshaus innerhalb der Nachverkaufsfrist das Objekt unter Ein-
haltung des Limits gemäß Ziffer 2) anderweitig verkaufen. Der 
Nachverkauf kann auch im Rahmen einer Nachauktion erfolgen. 
Für Nachverkauf bzw. Nachauktion gelten diese Versteige-
rungsbedingungen entsprechend.

  b) Soweit das Objekt eine noch nicht vermessene Teilfläche ist, 
richtet sich die Flächenabgrenzung vorrangig nach der Beschrei-
bung im Auslobungstext, und zwar durch Kartenverweis. Soweit 
der Grenzverlauf hiernach nicht genau festzulegen ist, ist der 
Veräußererberechtigt, ihn nach billigem Ermessen gemäß § 315 
BGB zu bestimmen.

  c) Soweit ein Veräußerer noch nicht als Eigentümer im Grund-
buch eingetragen ist, ist er gegenüber Auktionshaus und Er-
steher verpflichtet, seine Eintragung als Eigentümer auf seine 
Kosten herbeizuführen und alle dafür erforderlichen Unterlagen 
auf seine Kosten zu beschaffen. Wird ein Objekt von mehreren 
Veräußerern eingeliefert, haften sie gegenüber Auktionshaus 
und Ersteher als Gesamtschuldner.

2.  Bei den zur Versteigerung auf einer Versteigerung gelangenden 
Objekten ist mit dem Veräußerer ein Mindestpreis (Limit) ver-
einbart, der nicht unterschritten werden darf

3.  Der Auktionator behält sich vor, die Beträge, um die ein neues 
Gebot vorherige Gebote mindestens übersteigen muss (Stei-
gerungsspanne), bei jedem Objekt von Fall zu Fall festzusetzen. 
Die Steigerungsspanne beträgt € 500,00, soweit nicht vom Auk-
tionator ein anderer Betrag verkündet wird. Sie kann auch wäh-
rend der Versteigerung verändert werden.

4.  Jeder Bieter bleibt an ein abgegebenes Gebot so lange gebun-
den, bis dieses durch einen anderen Bieter durch ein höheres 
Gebot überboten wird. Falls mehrere Bieter ein gleich hohes 
Gebot abgeben, gilt nur das Gebot, das der Auktionator zuerst 
zur Kenntnis genommen hat. Bei etwaigen Zweifeln oder Un-
klarheiten über die Geltung eines Gebotes entscheidet der Auk-
tionator nach seinem Ermessen, ob und an wen er den Zuschlag 
erteilt oder ob er die Versteigerung wiederholt. Er kann auch 
frühere Bieter fragen, ob sie ihr Gebot aufrechterhalten bzw. 
wiederholen und die Versteigerung von dem höchsten aufrecht-
erhaltenen/ wiederholten Gebot an wiederholen bzw. fortset-
zen.

5.  Der Zuschlag wird dem Meistbietenden nach dreimaligem Auf-
ruf gemäß § 7 VerstV erteilt. Der Bieter, der in verdeckter Voll-
macht für den Meistbietenden das Gebot abgegeben hat, haftet 
bei Erteilung des Zuschlages neben diesem als Gesamtschuld-
ner für die Erfüllung aller durch Zustandekommen des Vertra-

ges begründeten Verbindlichkeiten, soweit er nicht spätestens 
bei Beurkundung des Kaufvertrages eine grundbuchfähige 
Vollmacht des Vertretenen vorlegt oder das Auktionshaus auf 
diese Haftung verzichtet. Erteilt der Auktionator den Zuschlag 
an eine juristische Person, so kann das Auktionshaus verlangen, 
dass deren Vertreter sich neben der juristischen Person als Ge-
samtschuldner persönlich dafür mitverpflichten, dass die er-
werbende juristische Person allen vertraglich übernommenen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber allen Gläubigern nach-
kommt. Mehrere Ersteher haften als Gesamtschuldner. Ist der 
Ersteher eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, haften deren 
Gesellschafter als Gesamtschuldner mit ihr.

  Der Auktionator ist berechtigt, nach seinem pflichtgemäßem 
Ermessen einen Zuschlag abzuerkennen, insbesondere, wenn 
ein Bieter bei Abgabe des Meistgebotes in verdeckter Voll-
macht gehandelt hat oder seine Vertretungsbefugnis nicht in 
grundbuchmäßiger Form nachweisen kann und nicht als Ge-
samtschuldner mit dem Vertretenen die Haftung für alle An-
sprüche von Veräußerer und Auktionshaus gegenüber dem 
Ersteher übernimmt sowie sich als Gesamtschuldner mit dem 
Vertretenen der Zwangsvollstreckung unterwirft, oder wenn es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Meistbietende die Verstei-
gerungs- bzw. Kaufbedingungen bzw. den Kaufvertrag nicht 
vollständig erfüllen wird.

  Dies ist insbesondere auch der Fall, wenn er das Aufgeld (Cour-
tage) nicht vollständig leistet oder Ziffer 12) und Ziffer 17 a) Satz 
1 bzw. 2 nicht einhält. In diesem Fall kann der Auktionator nach 
seiner Wahl die Versteigerung wiederholen und auch gemäß 
Ziffer 4) Satz 4 verfahren oder den Zuschlag dem nächsthoch 
bietenden Bieter erteilen, wenn dieser sein Gebot aufrecht er-
hält bzw. wiederholt.

6.  Das Auktionshaus ist berechtigt, nach seinem freien Ermessen 
von jedem Bietinteressenten, der keinen dem Auktionshaus 
ausreichenden Bonitätsnachweis erbringen konnte, eine Bie-
tungssicherheit in Höhe von bis zu 10 % des voraussichtlichen 
Kaufpreises, mindestens jedoch 2.000,00 €, zu verlangen und 
dessen Teilnahme an der Auktion von deren Hinterlegung vor 
Beginn der Auktion abhängig zu machen. Die Bietungssicher-
heit ist auf einem Fremdgeldkonto des Auktionshauses zu hin-
terlegen. Diese Bietungssicherheit gilt zunächst als Anzahlung 
auf den Kaufpreis und ist bei Zuschlag auf das Notaranderkon-
to des den Kaufvertrag beurkundenden Notars weiterzuleiten. 
Wird sie hierfür nicht benötigt, dann sichert sie erstrangig die 
Aufgeld- und Entgeltansprüche des Auktionshauses gegen den 
Veräußerer und den Ersteher und nachrangig sämtliche Ansprü-
che des Veräußerers gegen den Ersteher, insbesondere den An-
spruch auf etwaigen Schadensersatz, auf Aufwendungsersatz 
sowie auf Befreiung des Veräußerers von seiner gesamtschuld-
nerischen Haftung für Kosten und Steuern. Erhält der Bieter 
nicht den Zuschlag, ist die Bietungssicherheit sofort zurückzu-
zahlen.

7.  a) Jeder Verkauf erfolgt im altersbedingten Zustand und wie das 
Objekt steht und liegt, d. h. unter Ausschluss aller Ansprüche 
und Rechte des Erstehers wegen Sachmängeln des Grundstü-
ckes und der Gebäude. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche 
wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesund-
heit, wenn der Veräußerer die Pflichtverletzung zu vertreten 
hat. Ferner sind ausgenommen Ansprüche und Rechte für Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Veräußerers beruhen. Einer Pflichtverletzung 
des Veräußerers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen gleich. Soweit der Veräußerer dem Aukti-
onshaus oder dem Auktionator Angaben und Zusicherungen 
über das Objekt und seine tatsächlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse gemacht hat, gelten diese zugunsten des künfti-
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gen Erstehers. Er kann Rechte daraus unmittelbar gegen den 
Veräußerer, nicht aber gegen das Auktionshaus oder den Aukti-
onator geltend machen. Dies gilt auch für etwaige arglistig ver-
schwiegene Mängel.

  b) Der Ersteher übernimmt etwaige Dienstbarkeiten gemäß § 9 
GBBerG unabhängig davon ob sie bereits im Grundbuch einge-
tragen sind oder nicht sowie altrechtliche nicht im Grundbuch 
eingetragene Dienstbarkeiten ohne Anrechnung auf den Kauf-
preis.

  c) Auktionshaus und Auktionator haften dem Veräußerer und 
Ersteher für eine den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. 
Soweit der Auktionator oder das Auktionshaus sich auf Anga-
ben und Unterlagen Dritter stützen, stehen sie nur für die zu-
treffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit 
ein. Dies gilt auch für eine etwaige Übermittlung von Identifi-
kationsmerkmalen nach §§ 139a ff. AO über sie. Offenbarungs-
pflichtige Tatsachen übermittelt das Auktionshaus lediglich 
als Bote. Deren rechtzeitige Bekanntgabe zur Aufnahme in 
den Auslobungstext obliegt allein dem Veräußerer. Ansprü-
che und Rechte des Veräußerers und des Erstehers sowie von 
Bietern und Bietinteressenten wegen Pflichtverletzungen des 
Auktionshauses oder des Auktionators – insbesondere wegen 
der Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Sachmängeln 
am Objekt – sind im Übrigen ausgeschlossen. Ausgenommen 
sind Ansprüche wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit, wenn Auktionshaus bzw. Auktionator die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben sowie Ansprüche wegen 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen. Einer 
Pflichtverletzung des Auktionshauses bzw. des Auktionators 
steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
gleich.

  Ein Anspruch auf Teilnahme an der Versteigerung bzw. zur 
Nutzung der dafür bereit gehaltenen Systeme besteht nur im 
Rahmen der öffentlich angebotenen Teilnahmemöglichkeiten, 
der bestehenden Funktionalitäten und des aktuellen Standes 
der Technik. Hiernach ist es nicht möglich, Computerprogram-
me (Software) und Telekommunikations- und Datenverarbei-
tungsanlagen (Hardware) vollkommen fehlerfrei zu entwickeln 
und zu betreiben und sämtliche Unwägbarkeiten im Zusam-
menhang mit dem Medium Internet auszuschließen. Die Teil-
nehmer akzeptieren somit, dass es zu zeitweiligen Störungen 
kommen kann, die durch Unterbrechung der Stromversorgung 
oder Fehler der verwendeten Hard- und Software bedingt sind. 
Auktionshaus und Auktionator haften nicht für das Zustande-
kommen von Telekommunikationsverbindungen und das Funk-
tionieren der verwendeten Hard- und Software. Der Bieter hat 
keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und Auktionator wenn 
er einen Zuschlag aufgrund von technischen Problemen nicht 
erhält, unabhängig davon, wo das Problem liegt. Der Veräußerer 
hat keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und Auktionator, 
wenn ein Gebot aufgrund technischer Probleme nicht berück-
sichtigt wird, unabhängig davon, wo das Problem liegt.

  d) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verkehrssi-
cherungspflichten hinsichtlich der zur Versteigerung kommen-
den Objekte. Dies gilt insbesondere auch anlässlich von Besich-
tigungen. Die Verkehrssicherungspflichten obliegen allein und 
ausschließlich dem Veräußerer, der entweder den verkehrssi-
cheren Zustand herstellen oder hinreichend deutlich auf etwai-
ge Gefahren hinweisen muss.

  e) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verpflichtun-
gen hinsichtlich der Einhaltung der Energieeinsparvorschriften. 
Die Beschaffung und rechtzeitige Zurverfügungstellung des 
Energieausweises obliegt allein und ausschließlich dem Veräu-
ßerer.

  f) Bei Abweichungen zwischen dem Auslobungstext (Anlage 
1) für ein einzelnes Objekt und diesen allgemeinen Versteige-
rungsbedingungen haben die Auslobungstexte (Anlagen 1) für 
das einzelne Objekt den Vorrang.

8.  a) Die Verpflichtungen zur Zahlung der Grunderwerbsteuer 
durch den Ersteher, zur Abgabe einer Vollmachtsbestätigung 
in der Form des § 29 GBO (ggf. nebst formgerechtem Vertre-
tungsnachweis) und zur unverzüglichen Zahlung aller Kosten 
bei Gerichten, Behörden und Notar sind vertragliche Haupt-
pflichten. Im Falle der Nichterfüllung stehen dem jeweiligen 
Vertragspartner damit die Rechte wegen Nichterfüllung einer 
Hauptleistungspflicht (Schadensersatz statt Leistung §§ 280, 
281 BGB bzw. Rücktritt § 323 BGB) zu.

  b) Veräußerer und Ersteher sind verpflichtet, dem Auktionshaus, 
dem den Kaufvertrag beurkundenden Notar und dem Vertrags-
partner jede Änderung ihrer Anschrift unverzüglich mitzuteilen. 
Sie sind ferner verpflichtet, dem den Kaufvertrag beurkunden-
den Notar ihr Identifikationsmerkmal nach §§ 139a ff. AO unver-
züglich mitzuteilen.

  c) Jeder Ersteher ist verpflichtet, seine Identität und den wirt-
schaftlich Berechtigten, für den er handelt, gegenüber allen Be-
teiligten offenzulegen und die nach dem Gesetz erforderlichen 
Nachweise einschließlich Dokumentation der Eigentums- und 
Kontrollstruktur und Eintragung im Transparenz-register hier-
für zu erbringen. Die Beteiligten sind berechtigt, eine Geschäfts-
verbindung abzulehnen, wenn entsprechende Nachweise nicht 
zu ihrer Zufriedenheit erbracht werden.

9.  Der Auktionator lässt durch das Auktionshaus im Auftrage des 
Veräußerers folgende Feststellungen bezüglich des Objektes 
treffen:

  a) Eintragungen in Abt. I, II und III des Grundbuches sowie Flä-
chengröße lt. Eintragung im Bestandsverzeichnis.

  b) Auflagen der zuständigen Kommune oder der zuständigen 
unteren Bauaufsichtsbehörde sowie des jeweils zuständigen 
Bezirksschornsteinfegermeisters, jeweils im eigenem Ermes-
sen des Auktionators, es sei denn, dies wurde vom Veräußerer 
ausdrücklich beauftragt,

  c) Bei vermieteten Objekten: zuletzt festgestellter Soll-Miet-
zins (Kaltmiete).

  Soweit die vorstehend aufgeführten Angaben zu a) bis c) durch 
den Auktionator mitgeteilt werden, übernehmen Auktionator 
und das Auktionshaus keine Haftung für deren Richtigkeit. So-
weit das Auktionshaus bis zur Versteigerung die Angaben zu 
b) von den zuständigen Stellen nicht erhalten hat, ist dies vom 
Auktionator bekanntzugeben. Eine Verpflichtung zu weiteren 
Nachforschungen besteht nicht. Unabhängig hiervon ist der 
Veräußerer verpflichtet, von sich aus auf etwaige Auflagen hin-
zuweisen und haftet er dem Ersteher ggf. unmittelbar für eine 
Verletzung dieser Pflicht. Die Angaben zu den Mieten und den 
Betriebskosten können sich zwischen dem Zeitpunkt der Ver-
steigerung und dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Übergabe 
von Nutzen und Lasten ändern, sei es durch zwischenzeitlichen 
Leerstand oder Neuvermietung.

10.  Die Übergabe des Objektes erfolgt – soweit im Einzelfall kei-
ne abweichenden Vereinbarungen getroffen werden – an dem 
Monatsersten, der auf die vertragsgemäße Hinterlegung bzw. 
Zahlung des Barkaufpreises und das Vorliegen aller für die Wirk-
samkeit des Kaufvertrages erforderlichen Genehmigungen – mit 
Ausnahme der GVO-Genehmigung – und Zustimmungen folgt. 
Hat der Ersteher den Kaufpreis oder Teile hiervon per Scheck 
gezahlt, so erfolgt die Übergabe unbeschadet der Vereinbarung 
im Auslobungstext und unbeschadet der vereinbarten Fälligkeit 
außerdem erst nachdem die Gutschrift unwiderruflich ist.

  Der Veräußerer ist verpflichtet, sämtliche laufenden öffentli-
chen und privaten Lasten des Grundstückes bis zum Überga-
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bestichtag und alle Kosten für die am Tage der Versteigerung 
vorhandenen Erschließungsanlagen wie Straße, Kanalisation 
usw. zu tragen. Etwaige am Übergabestichtag noch nicht abge-
rechnete oder rückständige Lasten oder Erschließungskosten, 
die sich auf Erschließungsmaßnahmen bis zum Tage der Aukti-
on beziehen, sind vom Veräußerer zu tragen. Erschließungskos-
ten für Maßnahmen, die nach dem Tage der Auktion durchge-
führt werden, trägt der Ersteher. Soweit der Veräußerer schon 
Leistungen für Zeiträume erbracht hat, die nach dem Überga-
bestichtag liegen, ist der Ersteher zur Erstattung verpflichtet. 
Der Wert etwaiger am Übergabestichtag vorhandener Vorräte 
an Heizöl oder sonstigem Brennstoff ist von dem Ersteheran 
den Veräußerer zu erstatten. Mit der Übergabe übernimmt der 
Ersteher auch alle zivil- und öffentlich-rechtlichen Verkehrssi-
cherungspflichten hinsichtlich des Objektes und stellt den Ver-
äußerer von ihrer Erfüllung frei.

11.  Der Kaufpreis ist durch Überweisung auf ein Notaranderkonto 
des den Kaufvertrag beurkundenden Notars zu hinterlegen, und 
zwar – soweit nichts anderes vereinbart ist – innerhalb eines 
Monats ab dem Tag der Beurkundung des Kaufvertrages.

  Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt, wenn die ranggerech-
te Eintragung der Vormerkung - ohne ihr vorgehende und nicht 
übernommene Eintragungen, deren Löschung nicht erfolgt ist 
- zugunsten des Erstehers und – soweit Belastungsvollmach-
ten erteilt sind – die Eintragung etwa erforderlicher Finanzie-
rungsgrundpfandrechte erfolgt sind und die für den Vollzug 
erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, 
Zustimmungen und Nachweise (mit Ausnahme der steuerlichen 
Unbedenklichkeitsbescheinigung sowie etwaiger Vollmachts-
bestätigungen und Vertretungsnachweise des Erstehers) sowie 
die Negativzeugnisse für etwaige gesetzliche Vorkaufsrechte 
vorliegen.

  Bei Teilflächen müssen auch die Katasterunterlagen über die 
Bildung des Kaufgrundstückes beim Notar vorliegen und die 
Auflassung beurkundet sein. Im Falle der Nr. 16 Satz 2-5 müssen 
dem Notar schriftliche Erklärungen von Veräußerer und Erste-
her über die Aufteilung/Herabsetzung des Kaufpreises vorlie-
gen, außerdem muss die Rücktrittsfrist für den Ersteher abge-
laufen sein, ohne dass dem Notar ein Rücktritt vom Kaufvertrag 
insgesamt mitgeteilt wurde. Die vertragsgemäße Eigentum-
sumschreibung genügt auch für die Auszahlung des Kaufprei-
ses.

  Falls Belastungen im Grundbuch zu löschen sind, darf der Notar 
aus dem hinterlegten Kaufpreis die zur Löschung und Ablösung 
erforderlichen Beträge einschließlich der hierfür entstehenden 
Gerichts- und Notarkosten entnehmen.

  Die Bankgebühren des Notaranderkontos einschließlich etwai-
ger Negativzinsen sind vom Veräußerer zu tragen, dem auch die 
Hinterlegungszinsen zustehen, soweit nicht im Einzelfall etwas 
anderes vereinbart ist.

12.  a) Jeder Ersteher (und sonstiger Mithaftender) ist verpflichtet, 
sofort zu Protokoll des amtierenden Notars die Verpflichtung 
zur Zahlung des Kaufpreises und des Aufgeldes (Courtage) zu 
bestätigen und sich der sofortigen Zwangsvollstreckung we-
gen des Kaufpreises gegenüber dem Veräußerer und wegen des 
Aufgeldes (Courtage) gegenüber dem Auktionshaus (jeweils 
nebst Verzugszinsen) zu unterwerfen und den amtierenden No-
tar unwiderruflich anzuweisen, dem Veräußerer bzw. Auktions-
haus eine vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen. Sofern ein 
Ersteher (oder sonstiger Mithaftender) nicht anwesend ist, hat 
er diese Erklärung unverzüglich vor einem Notar nachzuholen. 
Im Falle des Zahlungsverzuges sind auf Kaufpreis und Aufgeld 
(Courtage) Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten bzw. – 
wenn kein Beteiligter Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist – 9 
Prozentpunkten jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 

zahlen, soweit nicht von dem Gläubiger ein höherer Verzugs-
schaden nachgewiesen wird.

  b) Veräußerer und Ersteher bevollmächtigen mit Anerkennung 
dieser Versteigerungsbedingungen das Auktionshaus etwaige 
Fristsetzungen nach §§ 280, 281, 323 BGB entgegenzunehmen. 
Bei Fristsetzungen, die unter Verwendung dieser Vollmacht 
ausgesprochen werden, muss die Nachfrist mindestens 3 Wo-
chen betragen. Das Auktionshaus soll eine bei ihm eingehende 
Fristsetzung an die letzte ihm von dem Adressaten mitgeteilte 
Anschrift weiterleiten.

13.  Falls Objekte zur Versteigerung gelangen, bei denen der Aukti-
onator selbst als Miteigentümer beteiligt oder Gesellschafter 
des Eigentümers ist, hat er dies bei Beginn der Versteigerung 
bekanntzugeben.

14.  Der Veräußerer trägt Kosten gemäß Nr. 11 und die Kosten für die 
Löschung nicht übernommener Belastungen im Grundbuch, et-
waige zusätzliche Verwahrungsgebühren, die durch Auszahlung 
des Kaufpreises in Teilbeträgen oder nur aufgrund der Löschung 
von Belastungen entstehen sowie die Treuhandgebühren für 
die Treuhandaufträge seiner Gläubiger und die Kosten für sei-
ne Vollmachtsbestätigung(en) bzw. Genehmigung(en) und ggf. 
Vertretungsnachweise einschließlich der Entwürfe. 
Der Ersteher trägt folgende Kosten:

  a) das anteilige vom Ersteher zu tragende Aufgeld (Courtage) 
des Auktionshauses. Diese beträgt bei einem Kaufpreis bis € 
19.999,00 17,85 v. H., bei einem Kaufpreis von € 20.000,00 bis € 
49.999,00 11,9 v. H., bei einem Kaufpreis von € 50.000,00 bis € 
99.999,00 9,52 v. H. und bei einem Kaufpreis ab € 100.000,00 7,14 
v. H., jeweils einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer. Das Auf-
geld (Courtage) ist verdient, fällig und zahlbar mit Beurkundung 
des Kaufvertrages, unabhängig von der weiteren Abwicklung. 
Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, es sei denn, eine für 
die Wirksamkeit des Vertrages erforderliche Genehmigung wird 
endgültig versagt.

  b) Gebühren und Auslagen für die Beurkundung des Kaufver-
trages, der Auflassung und der gesamten Abwicklung (ins-
besondere alle Vollzugs- und Betreuungsgebühren, Gebüh-
ren und Auslagen für alle Abschriften für alle Beteiligten und 
Grundbucheinsichten und -auszüge) einschließlich seiner Ge-
nehmigung(en) bzw. Vollmachtsbestätigung(en) und ggf. Ver-
tretungsnachweise sowie für Entwürfe und Hinterlegung (Ver-
wahrungsgebühr) (soweit diese nicht gemäß Ziffer 14), Satz 1 
vom Veräußerer zu tragen sind).

  c) Kosten aller grundbuchlichen Eintragungen und der Löschung 
der Vormerkung, für Grundbuchauszüge, Gebühren der Behör-
den für Genehmigungen und Negativzeugnisse, Grunderwerb-
steuer und Kosten etwa erforderlicher Zustimmungen.

15.  Das Entgelt für den Veräußerer beträgt: siehe individuelle Ver-
einbarung.

16.  Es wird darauf hingewiesen, dass die Umschreibung des Eigen-
tums im Grundbuch von der Vorlage des Zeugnisses über das 
Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrech-
tes gemäß § 28 BauGB, etwaigen weiteren landesrechtlichen 
Bestimmungen, der steuerlichen Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung, bei landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Flächen von der Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrs-
gesetz und bei dem Erwerb von Teilflächen vom Vorliegen der 
Katasterunterlagen und – soweit erforderlich – der Teilungsge-
nehmigung abhängig ist sowie bei Grundstücken im Beitritts-
gebiet – soweit erforderlich – von der Genehmigung nach der 
GVO.

  Soweit ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird, ist der 
Veräußerer zum Rücktritt von dem Vertrag gegenüber dem Er-
steher berechtigt. Wird ein Vorkaufsrecht nur für einen Teil des 
Kaufgegenstandes ausgeübt, ist der Veräußerer berechtigt, 





39

vom Kaufvertrag insgesamt oder hinsichtlich des betroffenen Teils 
zurückzutreten. Tritt der Veräußerer nur hinsichtlich des betrof-
fenen Teils zurück, ist der Ersteher berechtigt, vom verbleibenden 
Kaufvertrag insgesamt zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht des 
Erstehers erlischt vier Wochen nach Zugang der Rücktrittserklä-
rung des Veräußerers.
  Der Vollzug des Kaufvertrages und die Einholung und Prüfung 

der hierfür erforderlichen Zeugnisse und Genehmigungen und 
ggf. Löschungsunterlagen von den ihm mitgeteilten Gläubigern 
erfolgt durch den beurkundenden Notar, der berechtigt ist, An-
träge auch getrennt und einzeln zu stellen und zurück zu neh-
men. Dieser Notar soll Abschriften des Kaufvertrages an die Be-
rechtigten in Betracht kommender Vorkaufsrechte übersenden 
bzw. zustellen und Negativzeugnisse im Namen und auf Kosten 
des Erstehers anfordern. Er überwacht auch die Auszahlungs- 
und Umschreibungsreife und bei Erteilung einer Belastungs-
vollmacht deren Ausübung. Er soll Ausfertigungen und beglau-
bigte Abschriften der Auflassungsurkunde mit der Auflassung 
erst aushändigen bzw. dem Grundbuchamt vorlegen, nachdem 
der Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. im Fall der Nr. 17 
b) Satz 5. Er soll erforderliche Vollmachtsbestätigungen sowie 
Genehmigungen von Veräußerern und Erstehern anfordern und 
prüfen. Er ist ermächtigt, Grundbuchauszüge im Namen und auf 
Kosten der Parteien anzufordern. Er ist zur Entgegennahme von 
Genehmigungen aller Art und ggf. deren Mitteilung an andere 
Vertragsparteien sowie zur Entgegennahme einer solchen Mit-
teilung für die jeweils andere Vertragspartei ermächtigt. Er ist 
nicht ermächtigt sonstige Bescheide und Ausübungserklärun-
gen für Vorkaufsrechte entgegenzunehmen und weiterzuleiten, 
auch nicht als Bote. Mit der Anerkennung dieser Bedingungen 
wird der Auftrag zu den vorstehend aufgeführten Tätigkeiten 
erteilt.

17.  Für die Beurkundung und Abwicklung des Vertrages bzw. Zu-
schlages gelten – soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
ist – folgende Regelungen:

  a) Die notarielle Beurkundung erfolgt regelmäßig in der Weise, 
dass Meistgebot und Zuschlag beurkundet werden und mit der 
Beurkundung nach § 156 BGB ein Kaufvertrag zustande kommt. 
Alternativ kann nach Entscheidung des Auktionators und wenn 
§ 17 Abs. 2a BeurkG dem nicht entgegensteht auch im Anschluss 
an die Versteigerung ein Kaufvertrag unter Abbedingung von § 
156 BGB und unter Aufhebung der Wirkungen des erteilten Zu-
schlages beurkundet werden. Entfernt sich ein Ersteher nach 
Erteilung des Zuschlages, beurkundet der bei der Versteigerung 
anwesende Notar den Kaufvertrag nach § 15 Satz 2 BeurkG; in 
diesem Fall bleibt es dabei, dass der Vertrag mit dem Zuschlag 
nach § 156 BGB und der Beurkundung zustande kommt. Wenn 
keine Beurkundung nach Satz 1 bis 3 erfolgt, soll der Zuschlag 
als einseitige Erklärung des Auktionators beurkundet werden.

  b) Der Antrag auf Eintragung einer Eigentumsübertragungs-
vormerkung und die Auflassung sind durch den Notar zu beur-
kunden bzw. beglaubigen und dem Grundbuchamt vorzulegen, 
wenn der Kaufpreis bei dem beurkundenden Notar hinterlegt ist 
und keine Auflagen bestehen, die über die Auszahlungsvoraus-
setzungen gemäß Ziffer 11) hinausgehen und deren Erfüllung 
nicht gewährleistet ist. Dabei gilt die Auflage zur Eintragung ei-
nes Grundpfandrechtes nur dann als vertragsgemäß, wenn und 
soweit der Veräußerer eine Belastungsvollmacht erteilt und der 
Ersteher die für die Eintragung des Grundpfandrechtes erfor-
derlichen Erklärungen – ggf. unter Einhaltung der besonderen 
Bestimmungen in der Belastungsvollmacht – zu Protokoll des 
den Kaufvertrag beurkundenden Notars abgegeben hat, sowie 
wenn alle etwa für die Eintragung erforderlichen Genehmigun-
gen vorliegen. Bei Teilflächen soll abweichend hiervon die Auf-
lassung erst beurkundet werden, nachdem zusätzlich auch die 

Katasterunterlagen vorliegen. Außerdem sollen die Auflassung 
und die Bewilligung der Vormerkung im Regelfall erst beurkun-
det bzw. beglaubigt werden, wenn die Notarkosten bezahlt sind. 
Wird ein Kaufpreis direkt an einen Veräußerer überwiesen, tritt 
die schriftliche Bestätigung des Veräußerers über den Eingang 
des Kaufpreises nebst Nachweis in Textform über die erfolgte 
Überweisung an die Stelle der Hinterlegung. In diesem Fall kann 
von der Beantragung der Vormerkung abgesehen werden, wenn 
der Ersteher dies schriftlich verlangt.

  c) Auch ohne Hinterlegung kann die Eintragung einer Vormer-
kung bewilligt werden, wenn der Auktionator dies so entschei-
det. Dabei soll als auflösende Bedingung der Vormerkung vor-
gesehen werden, dass die Vormerkung erlischt, wenn der Notar, 
der die Bewilligung beurkundet oder beglaubigt hat, die Lö-
schung mit Eigenurkunde beantragt.

  Dieser Notar soll den Löschungsantrag stellen, wenn der Kauf-
preis nicht hinterlegt wurde, der Veräußerer zumindest in Text-
form erklärt, dass er deshalb eine Nachfrist gesetzt hat und 
nach deren ergebnislosen Verstreichen vom Vertrag zurückge-
treten (§ 323 BGB) ist oder Schadensersatz statt der Leistung 
(§§ 280, 281 BGB) verlangt hat, der Notar eine Kopie dieser Mit-
teilung an die letzte ihm von dem Ersteher mitgeteilte Anschrift 
übersandt hat und seit Absendung zwei Wochen verstrichen 
sind, ohne dass der Ersteher zumindest in Textform gegenüber 
dem Notar der Löschung widersprochen hat. Erfolgt ein Wider-
spruch, ist dieser vom Notar vorläufig zu beachten. Der Ersteher 
muss dann jedoch binnen zwei Wochen seit Zugang des Wider-
spruches beim Notar eine gerichtliche Entscheidung gegen den 
Veräußerer vorlegen, in der die Löschung der Vormerkung unter-
sagt wird. Geschieht dies nicht, wird der Widerspruch des Erste-
hers mit Ablauf dieser Zwei-Wochen-Frist unbeachtlich und soll 
der Notar die Löschung auf jeden Fall beantragen.

  d) Der Antrag auf Eigentumsumschreibung soll gestellt wer-
den, wenn der Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. der 
Veräußerer den Erhalt des Kaufpreises schriftlich bestätigt und 
die Überweisung zumindest in Textform nachgewiesen hat, die 
erforderlichen Unterlagen vorliegen und – im Regelfall – die 
Notarkosten bezahlt sind.

18.  Gerichtsstand: Amtsgericht Charlottenburg bzw. Landgericht 
Berlin, sofern das Gesetz keinen anderen Gerichtsstand zwin-
gend vorschreibt.

Berlin, im Oktober 2024

Plettner & Brecht Immobilien GmbH
Der Geschäftsführer, Hagen Wehrmeister

Hinweis nach § 36 VSBG: Wir sind weder bereit noch dazu verpflich-
tet an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen.
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01069 Dresden, Hohe Straße 12, Telefon 0351 4370800, www.sga-ag.de

NORDDEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
ROSTOCK • KIEL • INSEL RÜGEN • INSEL USEDOM 

18055 Rostock, Ernst-Barlach-Straße 4, Telefon 0381 444330, www.ndga.de 

DEUTSCHE INTERNET IMMOBILIEN AUKTIONEN GMBH 
10707 Berlin, Kurfürstendamm 65, Telefon 030 88468880, www.diia.de 




